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|îit5s^!'4j(tw.
©leïtrifdje ©ernfliilkhtt. ®aS FnitiatibComitee fût

bie ©ernftalbaljn bergic^tet in feinem neuen SongeffionS*
begehren ouf bie Sôaffeccec^têfongeffion atn ©ernft, wo*
burdß biefe Sraft für anbere $wecfe frei unb wieDer gur
Verfügung beg SanbeS gefiellt wirb. Fßr öen eleftcifd^ett
Safjnbetrieb ift nämlich bie bee $irma Heberei ©ernftal
geßörenbe nod) unbenußte Scaft am Unterlauf beg

äRühlebadßeS in luSfidßt genommen, welche üon ben

©jperten als burchauS geniigenb tariert mirb. ®aS
Fnitiatiöfomitee ift bereis im SBefiße öon üerbinblidjen
33auofferten ; fie bewegen fid) um 1,600,000 Fr. 3n=
genieuc Detter glaubt, mit anderthalb SRiKionen auSgu*
fommen, während fperr ®infelmann eine Saufumme
Oon 1,700,000 Fr. annimmt, stimmt man das ÜRittel
öon 1,600,000 $r. an, fo ftetjen biefer Summe erft
750,000 F- gegenüber, nämlich eine halbe ßRißion, bie

öom Danton bereits bewißigt ift, fotoie 250,000 Fr.
als ©ubbention ber ©emeinöen unb Fnbuftrießen beS

©ernftalS. üReßr ift bon legerer ©eite ta um gu ber*
langen. @8 bleiben fomit noch 850,000 gr. ungebecft.
®afür ftnb öom Somitee in lusficßt genommen: ein

Dbligationenîapital bon 300,000 Fr., Iftienfapital erften
9ftangeS 300,000 gr., Iftienfapital gweiten fRangeê
250,000 fÇr. SlnS Dbligationenïapital ftnb bisher Fr.
100,000, ebeitfobiel attS Slftienfapital gegeic^net. ®en
fßoften litten gweiten fRangeS follte nun ber Santon
übernehmen. ®ie ©sperten, bie ber fRegiecungSrat mit
ber fßrüfung ber SSorlage betraut hat, finb burchauS
ber inficht, baß ber SBetrieb bon Infang an meßt nur
feine Soften bede, fonbern baß auch bie Verginfung beS

ObligationentapitalS gefiebert erfdjeine. Sei einiger @nt*
wieflung beS VerfeßrS bürfte auch in abfeßbarec ßeit
eine befdheibene SBerginfung beS IftienfapiialS möglich
werben. ®iefe beruhigenben $ufi<hetungen bebeutenber
fcßweigerifcher Fachmänner, bie biel Erfahrung auf bem
©ebiete ber fRebenbaßnen befißen, haben ben fRegierungS*
rat bagu gebradht, bem Sanbrat unb ber SanbSgemeinbe
gu beantragen, bie gewünfehte fRacßfubuention fei gu
bewilligen.

aSerfovguttfl bei* ©taöt ibafei mit elettrifrljer Sraft
unb Sidjt. ®er „Schweiger. §anbetS=8tg." mirb aus
Safel gefdhrieben :

IIS fRobum berlautet in biefer Frage, bah bon einer
ßiefigen Saufirma ben fbefjöröen ein neues befinitibeS
fßrojeft unterbreitet worben ift, baS bie luSnüßung ber
Hafferfräfte beS fRheineS an ber Slßbed begmeeferi foil
unb auf eine Seiftung bon 12,000 PS berechnet ift.
©egenüber ben bisherigen fßrojeften einer Inlage in
SBirSfelbett ober Saifecaugft habe baSjelbe ben Vorteil,
bah ^aS geplante ©leftrigitätSwerf in ben SaSlet ©tabt*
bann gu liegen lommen würbe unb bie ©tabt ibafei
baS gange Unternehmen in ihrer .ftanb hätte. Febodj
foKen biefe Inlageloften ftdfj höher fteUen, als wie foldje
für bie genannten Sonfurrengprojefte beranfdhlagt worben
finb. In lompetenter ©teile fei auch eine Strömung
borhanben, welche einer ißerftäubigung mit ben fRßein*
felber Scaftwerfen behufs ©rfiellung eines gweiten
©leftrigitätSwerfeS in SRßeinfetben nid)i abgeneigt fei,
in ber tIReimmg, wenn fpäter bie bafelbft ber ©taöt
ibafei gu ©ebote ftefjettbe Sraft nidjt mehr augreichen
würbe, auf baS 93irSfelber ober lugfter Ißcojeft gurücf*
gugreifen wäre.

®aS SlpbedEer fßrofett foil nod) im Üaufe biefeS
SRonatS im SSaSler Fngenieur= unb Irdhiteîteitberein
gut 2)iSfuffion ïommen. ®is all' bie borftehenben Fragen
ausgereift ftnb, wäre bie ©tabt öafel gegenwärtig in

ber Sage, mit bem SBerîe in Hangen a. 1. einen gün=
fügen mehrjährigen fßadjtbertrag abgufcblieffen. Iber
amh in biefem fj?unfte geht bie F^age ber Serforgung
ber ©tabt SSafel mit eleftrifdher Sraft nid)t borwärts.

®leltrijitfttê»uerï SBpttau. (rd.-Sorr.) Fn ber gangen
Sangetentalfdhaft bon Hpnau bis hinauf nadh ©riswil
herrfiht grohe SRihftimmung gegen bie Seitung beS

Hpnauer ©leftrigitätSwerleS, weil üorlehten ®ienStag
f<hon wiebet eine 6ftünbige totale SetriebSftörung bor*
geïommett ift, innert wenigen Höchen nun fdhott bie

britte berariige Salamität. ®ie Slbonnenten, nament*
lieh bie Sraftabnehmer bedangen energifd), ba| baS Herl
bie nötigen $orîe()ren treffe, um feine Verpflichtungen
in $idiuift Keffer gu erfüllen.

ßleltriiiitätSWerf ïlirrenrotl). (rd.-Socr.) ®ie ge*
planten Utilerljanblungen ber ©enteinbe ®ürrenroth
(Unter*@mmental) mit bem ©leltrigitätswerf Hpriau
behufs Sieferung bon eleftrifdjer ©nergie finb borber*
hanb beefdhoben worben, weil einflußreiche ©enteinbe*
btirger mit bem fßlati an bie ©effentlid)leit traten, ein
eigenes SleftrigitätSwerl gu erftellen unb gu biefem
8wede bie bisher leiber brad) gelegenen bebeutenben
Hafferlräfte beS eigentlichen ®orfbad)eS unb beS gum
®eil gur ©peifung ber Feuerweiher ebenfalls burdh baS

®orf geleiteten fJIüEjbadjee) auSgubeuten, bie beibe ein

gang bebeutenbeS ©efälle nebft reichlicher îonftantec
Haffermenge aufweifen unb mit Seid)tigleit uttb billig
rationell gefaßt werben tonnten, ©tubien finb in biefer
neuen Frage bereits bem Ibfdßluß naße, ba fßribate
im ©tiUen fdßon borgearbeitet haben.

fReueruitgeu an efeftrifdheu Sampett. ©inen neuen
eleftrifdhen ©lühförper [teilt matt nach fßatent 9îr. 134,756
baburdj her, baß ber auS einem ©etntfd) bort ©rben
ober bergt., SRetaHujtjben unb einer gur Dîebuftion ber
StRetalloshbe erforberlicheu äRenge Sohle erhaltene ©Iith=
Eörper burdj ben elettrifcßen ©trom erhitjt wirb. §ier=
bei werben bie SRetatto^pbe rebugiert itttb bie anfänglich
als Seiter bienenbe Soßle berbrattnt. — ©in Verfahren
gur ^erfteßung eleftrifdher Sampett mit eingefdhloffenem,
bampf* ober gasförmigem, leucljtenbem Seiter ift ©egeu*
ftaub beS patentes fRr. 135,0.10. fRadj biefem Verfahren
wirb bie Sampe bei gleichgeitigem ^»iuburchleiten eines
eleftrifdjen Stromes bis nach bem SSerfchwiubeu beS

SichtbogenS ausgepumpt, moburdj bie ®ämpfe ober ©ctfe
gereinigt werben unb ber Hiberftanb beS SeiterS fiep

berrirtgert. — ®ie SSertninberuttg ber lulaßfpatmuug
bei bett eben genannten eleftrifdhen Sampen mit lend)*
teubem, gas* ober bampptmigeu Seiter erreicht man
nadj einem ebenfaßS patentierten Verfahren baburch,
baß man ©lemente ber ©chwefelgruppe ober fßhoSphor
ober bereu SRetaßberbittbungen in bie Sampe bringt.
(luS ber ®eehntfcheit Sorrefpottbeng bon fRicß. Silbers
in ©örliß.)

Hirliett«- fini!»
(SlwtÜ^e OrlgiitatsSRÜteilunsen.) saJibtuct i>ei:6oten.

2)ie Sieferung ber T=2:räßcr fiir bad Sdjiilbaitb an ber Sern*
ftraße FUrid) Sut. ©died) u. (So- tn Füucfj.

©djulbaitS an ber ternftrafje Fürtcb. ®le ©rfteflnnfl ber Siai E*

fteinpoftamente nnb be8 Quabentntevbaue8 an bie Sägunfteinbrucb*
gefettfdiaft unb bie .'gartiatibfteiitnrbeiten an 3t. §avbmel)er in Dggiono.

2)ie ©rfteKung ber öriide über bie Solberbabn 3ürid) i" ber
berlängerten (Sarntenfirafte an ©. SDiener in Füvicb V.

®ie jiirdjcrifctje öaubiteftion tombe ermächtigt, bie Lieferung
einer etat breigepn Sonnen frfjroeren ®ambffira&entoalje mit ©om*
boutibmafdjine ber ffirma ting u. So. in 3üricü*S!öoIXisOoferr ju über*
tragen ; bie ©tragenmaije wirb ber Dberauffidjt bes fantonalen §eij*
tedpniterS unterftellt, ber auch für geeignete Unterbringung sllntoeifimg
erteilt,

WbefferimgSarbeiten an ber großen Schwelle an ber Statte in
Sern. Sämtliche Arbeiten an 3r. JSürgi, SBaumeifter in Sern,
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Glektrotechnilche «nd elektrochemische
Rundschau.

Elektrische Sernstalbahn. Das Initiativkomitee für
die Sernstalbahn verzichtet in seinem neuen Konzessions-
begehren auf die Wasserrechtskonzession am Sernft, wo-
durch diese Kraft für andere Zwecke frei und wieder zur
Verfügung des Landes gestellt wird. Für den elektrischen

Bahnbetrieb ist nämlich die der Firma Weberei Sernftal
gehörende noch unbenutzte Kraft am Unterlauf des

Mühlebaches in Aussicht genommen, welche von den

Experten als durchaus genügend taxiert wird. Das
Initiativkomitee ist bereis im Besitze von verbindlichen
Bauofferten; sie bewegen sich um 1,600,000 Fr. In-
genieur Keller glaubt, mit anderthalb Millionen auszu-
kommen, während Herr Dinkelmann eine Bausumme
von 1,700,000 Fr. annimmt. Nimmt man das Mittel
von 1,600,000 Fr. an, so stehen dieser Summe erst

750,000 F. gegenüber, nämlich eine halbe Million, die

vom Kanton bereits bewilligt ist, sowie 250,000 Fr.
als Subvention der Gemeinden und Industriellen des

Sernftals. Mehr ist von letzterer Seite kaum zu ver-
langen. Es bleiben somit noch 850,000 Fr. ungedeckt.

Dafür sind vom Komitee in Aussicht genommen: ein

Obligationenkapital von 300,000 Fr., Aktienkapital ersten
Ranges 300,000 Fr., Aktienkapital zweiten Ranges
250,000 Fr. Ans Obligationenkapital sind bisher Fr.
100,000, ebensoviel ans Aktienkapital gezeichnet. Den
Posten Aktien zweiten Ranges sollte nun der Kanton
übernehmen. Die Experten, die der Regierungsrat mit
der Prüfung der Vorlage betraut hat, sind durchaus
der Ansicht, daß der Betrieb von Anfang an nicht nur
seine Kosten decke, sondern daß auch die Verzinsung des

Obligationenkapitals gesichert erscheine. Bei einiger Ent-
Wicklung des Verkehrs dürste auch in absehbarer Zeit
eine bescheidene Verzinsung des Aktienkapitals möglich
werden. Diese beruhigenden Zusicherungen bedeutender
schweizerischer Fachmänner, die viel Erfahrung auf dem
Gebiete der Nebenbahnen besitzen, haben den Regierungs-
rat dazu gebracht, dem Landrat und der Landsgemeinde
zu beantragen, die gewünschte Nachsubvention sei zu
bewilligen.

Versorgung der Stadt Basel mit elektrischer Kraft
und Licht. Der „Schweizer. Handels-Ztg." wird aus
Basel geschrieben:

Als Novum verlautet in dieser Frage, daß von einer
hiesigen Baufirma den Behörden ein neues definitives
Projekt unterbreitet worden ist, das die Ausnützung der
Wasserkräfte des Rheines an der Klybeck bezwecken soll
und auf eine Leistung von 12,000 ?8 berechnet ist.
Gegenüber den bisherigen Projekten einer Anlage in
Birsfelden oder Kaiseraugst habe dasselbe den Vorteil,
daß das geplante Elektrizitätswerk in den Basler Stadt-
bann zu liegen kommen würde und die Stadt Basel
das ganze Unternehmen in ihrer Hand hätte. Jedoch
sollen diese Anlagekosten sich höher stellen, als wie solche

für die genannten Konkurrenzprojekte veranschlagt worden
sind. An kompetenter Stelle sei auch eine Strömung
vorhanden, welche einer Verständigung mit den Rhein-
selder Kraftwerken behufs Erstellung eines zweiten
Elektrizitätswerkes in Rheinselden nicht abgeneigt sei,

in der Meinung, wenn später die daselbst der Stavt
Basel zu Gebote stehende Kraft nicht mehr ausreichen
würde, auf das Birsfelder oder Augster Projekt zurück-
zugreifen wäre.

Das Klybecker Projekt soll noch im Laufe dieses
Monats im Basler Ingenieur- und Architektenverein
zur Diskusston kommen. Bis all' die vorstehenden Fragen
ausgereift sind, wäre die Stadt Basel gegenwärtig in

der Lage, mit dem Werke in Wangen a. A. einen gün-
stigen mehrjährigen Pachtvertrag abzuschließen. Aber
auch in diesem Punkte geht die Frage der Versorgung
der Stadt Basel mit elektrischer Kraft nicht vorwärts.

Elektrizitätswerk Wynau. (rä.-Korr.) In der ganzen
Langetentalschaft von Wynau bis hinauf nach Eriswil
herrscht große Mißstimmung gegen die Leitung des

Wynauer Elektrizitätswerkes, weil vorletzten Dienstag
schon wieder eine 6stündige totale Betriebsstörung vor-
gekommen ist, innert wenigen Wochen nun schon die

dritte derartige Kalamität. Die Abonnenten, nament-
lich die Kraftabnehmer verlangen energisch, daß das Werk
die nötigen Vorkehren treffe, um seine Verpflichtungen
in Zukunft besser zu erfüllen.

Elektrizitätswerk Dürrenroth, (r<I.-Korr.) Die ge-
planten Unterhandlungen der Gemeinde Dürrenroth
jUnter-Emmental) mit dem Elektrizitätswerk Wynau
behufs Lieferung von elektrischer Energie sind vorder-
Hand verschoben worden, weil einflußreiche Gemeinde-
bürger mit dein Plan an die Oeffentlichkeit traten, ein
eigenes Elektrizitätswerk zu erstellen und zu diesem
Zwecke die bisher leider brach gelegenen bedeutenden
Wasserkräfte des eigentlichen Dorfbaches und des zum
Teil zur Speisung der Feuerweiher ebenfalls durch das

Dorf geleiteten Flühbaches auszubeuten, die beide ein

ganz bedeutendes Gefälle nebst reichlicher konstanter
Wassermenge aufweisen und mit Leichtigkeit und billig
rationell gefaßt werden könnten. Studien sind in dieser
neuen Frage bereits dem Abschluß nahe, da Private
ini Stillen schon vorgearbeitet haben.

Neuerungen au elektrischen Lampen. Einen neuen
elektrischen Glühkörper stellt man nach Patent Nr. 134,756
dadurch her, daß der ans einem Gemisch von Erden
oder dergl., Metallvxyden und einer zur Reduktion der
Metalloxyde erforderlichen Menge Kohle erhaltene Glüh-
körper durch den elektrischen Strom erhitzt wird. Hier-
bei werden die Metalloxyde reduziert und die anfänglich
als Leiter dienende Kohle verbrannt. — Ein Verfahren
zur Herstellung elektrischer Lampen mit eingeschlossenem,
dampf- oder gasförmigem, leuchtendem Leiter ist Gegen-
stand des Patentes Nr. 135,010. Nach diesem Verfahren
wird die Lampe bei gleichzeitigem Hindurchleiten eines
elektrischen Stromes bis nach dem Verschwinden des

Lichtbogens ausgepumpt, wodurch die Dämpfe oder Gase
gereinigt werden und der Widerstand des Leiters sich

verringert. — Die Verminderung der Anlaßspannung
bei den eben genannten elektrischen Lampen mit leuch-
tendem, gas- oder dampfförmigen Leiter erreicht man
nach einem ebenfalls patentierten Verfahren dadurch,
daß man Elemente der Schwefelgruppe oder Phosphor
oder deren Metallverbindungen in die Lampe bringt.
(Aus der Technischen Korrespondenz von Rich. Lüders
in Görlitz.)

Kàiis> îmk AisfsrîmgÂàîàgîMgs«.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Die Lieferung der D-Trägcr für das Schulhaus an der Kern-
straße Zürich an Jul. Schach u. Co. in Zürich.

Schulhaus an der Kernstraße Zürich. Die Erstellung der Kalk-
steinpostamente und des Quaderunterbaues an die Lägcrnsteinbruch-
gcscllschaft und die.Hartsandsteinarbeiten an R. Hardmcyer in Oggiono.

Die Erstellung der Brücke über die Dolderbahn Zürich in der
verlängerten Carmenstraße an C. Diener in Zürich V.

Die zürchcrische Baudircktio» wurde ermächtigt, die Lieferung
einer etwa dreizehn Tonnen schweren Dampfsiraßenwalze mit Com-
poundmaschine der Firma King u. Co. in Zürich-Wollishofen zu über-
tragen; die Straßenwalze wird der Oberaussicht des kantonalen Heiz-
technikers unterstellt, der auch für geeignete Unterbringung Anweisung
erteilt.

Ausbesserungsarbeitc» an der großen Schwelle an der Malte in
Bern. Sämtliche Arbeiten an Fr. Bürgt, Baumeister in Bern.
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3)ie aMiltarliefermtß pm ©rimnmfltt=@cl)iill)aufe in Sern an
SInliter, ©. Söärtfctji, ©iger & §ofer, jQÖrnle & ©cocfiaSfa, Âtarp,
6{)riftobf) NliiHer, SNüBer ^äberlt, Nt)fer, ©Emitter, ©traub, ©tucfi,
2Baltf)er, SBenger, äBetlt & ®r<id)8ler, Qingg, aUe in ©em.

âanalifation ©em. Sana! an ber ©emtnarflrafje an 3. äöeber,
Unternehmer, ©em; Kanal Nturiftrafte » ®&unftra(ie an fflaur n.
Seutenegger, ©augefcpft, ©em.

3ïuf= unb Umbau bed ©djul&ûttfeê ©berufter. Sämtlidje Stein»
hauerarbeiten an §c(j. ©stumpf, ©aumetfter, Ufter.

SBafferberforgung Nebftein. ®er ©au be« neuen Nejerboir« in
armiertem ©eton an SNaiüart u. So. in 3ürid). A.

Krtociterung ber ipijbrantenanlage mit ®rinI»afferberforgung in
SlUenrhein (Nfjetntal). ©àmtliehe Arbeiten unb Lieferungen an S.
Tvrei in Notfdjad).

Neue Uhr im ©djulhaudtiirmdjen Sanbidtohl. Surmuhr mit
©tunben» unb §albftunben=©ehlagt»er£ an 3. ®. ©aer, ©rofjuhrmadjer,
©umismalb (ßmmental), Nachfolger bon ©bto. SEBirth.

©dmlhaudneuban graben (èraubiinben). SNaurerarbeiten an
©auuntemehmer 3. ©ettinaglio in ®l)ur; Zimmerarbeit an ©djreincr^
meifter tßhtüpp ©erber in graben.

ftttmpf pttifdjcn ololttfifrijcr uttït Ciitc«-

tMcuthtung.
fpofrat fßrof. Sr. $anS ©unte bon bet tedjnifdjen

lpod)fd)ule in Karlsruhe äufjert fid), tbie bie „Qeitfchrift
be? ©erbanbeS bet KeffelüberwachungSbereine" mitteilt,
gu biefer hödjft fntereffanten grage nac^ „Kraft unb
Sid)t" etwa toie folgt:

Srojj bet rafdj fteigenben ©erwenbung bet ®(eftri»
jität ftit ©eleudpungSgwede ift bie $ahl unfeter <GaS»

atiftalten in ftetem 2Sad)Stum begriffen, unb gleidbgeitig
erhöht fid^ mit jebem Saljre bie (GaSprobuîtion. Sie
®rläuterung für biefe ®cfd)einung ift einfach: SaS
(GaSglühlicht ift ^eute bie weitaus billigfte Sidpquefle,
es ftetlt fiel) nicht nur um baS fünffache bifliget als bie
@bifon'fd)e eleftrifdje (Glühlampe, fonbern es ift fogat
.wefentlid) billiget als bas ißetroleitmlidjt. SaS elettrifche
Sidjt bagegen ift bisher immer nod) ein SujuSIidjt, baS

Sid)t beS bornehmert äRanneS gewefen. Sie Utfadje
hiefür liegt batin, baff bie (Gasbeleuchtung in ben legten
15 Sauren eine tiefige ©erboHfommuung erfahren hot.
Ser Uebetgang bon bet offenen ©aSfïatnme gum (GaS»

glûhlidp burd) bie Srfinbung Auers, bureb weldje bet
©erbraud) einer (Gasflamme, auf gleiche §eOig!eit be=

gogen, auf ben fünften Seil beS (GaSberbrauäjeS ber
offenen (Gasflamme begogen tourbe, hat nicht nur eine
bebeutenbe SrfparntS an (GaS gut golge gehabt, fotibern
auch trog beS toeit geringeren (GaSoerbrauch^ bie Seudhi»
traft ber glatnme auherocbentlid) erhöht. Sie Auet'fche
©rftnbung beS ®aSglühIi<hi8 bebeutet baher eine über»
aus wichtige ©erbolltommung ber (Gasbeleuchtung unb
einen äRartftein auf bem (Gebiete ber ©eleuchtungStedjnil.
Seit ber ©erwenbung ber feltenen ®rben gut Çerftelïung
bon (Glühförpertt für bie (Gasbeleuchtung hat baS (GaS=

glüljlidjt bauernb mehr ober rainber toichtige ©erbotl»
tommnungen erfahren, burch bie eS in ©egug auf feine
ÖeiftungSfähigfeit unb namentlich feine ©ifligfeit heute
allen borhanbenen ©eleuci)tungSarten toeit überlegen ift.
Sagu îommt, bah baS (Gas auch als Ipeigftoff unb Sin»

triebslraft eine immer grôfjere ©erwenbung finbet. SBaS
aber baS (GaSglühlicht gegenüber bem eleftrifdhen Sicht
für ben Êleinen 9Jtann noch befonberS toettooü tnadht,
ift ber Umftanb, bah i^m bie ©aspamme nicht nur jur
Seleudhtung bient, fonbern in getoiffem ÜJiahe auch
Söärmequelle ift, toährenb ba^ eleltrifche Sicht befannt»
lieh laites Si^t ift. Siner allgemeinen ®inführung beS

eleltrifchen SichteS toirb bei bem gegenwärtigen ©tanb
ber ®leltrotechnil auch noch bie Satfache h'"bernb im
SSege fein, bap ber elettrifd^e Strom fi<h toirtfchaftlich
rentabel nur auf eine StredEe bon 30 km weiterleiten
läht, ba mit ber Zunahme ber Sntfernung bie SeitungS»
toften auherorbentlich ins ©ewicht fallen. ®S ift baher
gu erwarten, bah felbft bei ber weitgehenbften SSer»

beffertmg ber eleltrifchen S3eleuchtung baS ©aSlicht als
Sichtquelle feine öebeufung tiiemab Derlieren wirb,
fonbern bah öielmehr in gulunft beiben $8eIeu<htungS*
arten, fowohl bem (GaSglühlicht wie auch bem eleltrifchen
Sicht, in gleichem ätiafs bie Slufgabe zufallen Wirb, baS
SichtbebürfniS ber ÜJienfchheit ju befriebigen. -

3itm ,4iüttucnttonrtlli»f?r".
(Singcjan&t.)

®iti nicht -jit uiiterfchähenbcr 5ßuuft in ben Siefc»
ruugSberträgeit ber öauhanbwerfer ift heutzutage bie
hohe Konbciitiounlbuhe.

SSie ein SamofleSfchWert hängt gewöhnlich biefer
fßa ffuS über bem tpaupt beS äugftiieheu Unternehmers,
jeboch itt taufenb fJäHeu wirb er es laum ein einziges
SWal 311 fpüreit befurmnen, es fei beim, bah bee betrepenbe
Sieferaut in gar 311 offerrfunbigév SBeife an bie (Gut»
mütigleit bes Söauherru appelliert unb il)in babuecl) be
beutenbeu Scherben mit feinen SJerfpätungen gufügt;
buch auch hi"' ift bann bie Konbentionalbuhe woljl nie
iti ihrer gangen Strenge geljatibhabt würben.

SBeil nun biefe S3uhc im Slßgemeinen bloS auf betn
ißapier ejçiftiert unb in üöirflichfeit auS begreiflichen
©riiubeu nie 31er Slnwenbiing fommt, achten biele §aub»
werfer faiun barauf uttb uuterfchreibeu jebeu Vertrag
ol)ne 3«uberu.

S)och, bah mit beS SchicffalS SJtächten, fein ewiger
93unb 3U flechten ift, mag uttS folgeubeS ißeifpiel
iHufti iereit.

®iu reicher Çabrifant ber Dftfctjweig baute innert
girfa SaljreSfrift für fid) unter fjühruug eines Slrd)itefteti
eine ®illa, welche fo girfa gr. 80,000 gelüftet pubeu
mag. ©lücflich war jeber Unternehmer, ber an biefer
$illa einen S3rueleu wegbefam; jebod) nicht weniger
lauge (Gefiel;ter gab eS, als bei ber Slbre^uung ben
Seilten ftar gemacht würbe, bah ber Bauherr laut 33er»

trag berechtigt fei, Koubentionalhuhe abgugiehen. Sat»
fächlid) würben and) jebein mir befannteu Unternehmer
girfa 5—10 7» au ber SieferuugSfurnme abgegogeit —
nota bene — olpie bah ber 7err nachweifeu founte,
bah ihm burch bie Keinen 33ergögeruugeu ein ©chttbeu
entftanben wäre, ober bah ber Fortgang ber Arbeiten
fonft ein 33ergug erlitten hätte.

®in Seil ber |>aubwerfer lieh fich nun ben Slbgug, wenn
aud) „murrenb" gefallen, aus Slüdficht gittn Slrdjitefteu,
wie fie fagten, ober um fich baS gulünftige. @efd)äft mit
bem 33auE)crru uidft gu üerberbeu. Slubere wiffeu jeboch,
bah baS heute berbiente 33rot fauer berbienteS ©rot ift
unb fühlen nebenbei baS Unwürbige unb Ungerechte
eines foldtjen SlbgugeS; fie wollen beShalb auf ein folcheS
Nnerbieteu nicht eintreten, umfomehr, ba fie bie lieber»
geuguttg hüben, in ber £>auptfacf)e prompt geliefert gu
haben. Siefelben fteljeu nun bur ber ffrage, wie ftellen
fich un lere lupateu SRechtSgefepe gu folgen, faftifch un»
red)tmähigen Slbgügen? unb bitten alle S- fer, welche
über foldje fragen ®rfa[)rung ober fftcdjtsfenutnis be»

fifeen, biefe £)ter im Sntereffe ber ©efamtljeit mitteilen
gu wollen. Surd) gegeufeitige StufKärutig gewinnt jeber
unb wären wir jebermartu für iRat unb SBinf battfbar,

SSenn ©oll unb «Staat Schritte tun, um baS Sotterie»
wefen, baS fRöhtifpiel, ben uulautern SBettbewerb u'.
eingufchränfen, um ben ©ürger bor Schaben gu behüten,
fo füllte mart glauben, bah ber fpartbwerfer aud) gegen
Ausbeutungen borftehenber Art gefdEjü^t werben f'öhne.
SaS Safeiit beS fpattbmerfcrS ift burch bie unheilboUe
©aitfrifiS währeub ber legten 3al)ce auf alle gäüe nicht
auf fRofett gebettet.
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Die Mobiliarliefcruiig zum Brunnmatt-Schulhause in Bern an
Anliker, G. Bärtschi, Giger ck Hofer, Hörnle <à Pcochaska, Martz,
Christoph Müller, Müller Häderlt, Ryser, Schmitter, Sträub, Stucki,
Walther, Wenger, Wetlt â Trachsler, Zingg, alle in Bern.

Kanalisation Bern. Kanal an der Seminarstraße an I. Weber,
Unternehmer, Bern; Kanal Muristraße - Thunstraße an Baur n.
Lcutenegger, Baugeschäst, Bern.

Auf- und Umbau des Schulhauses Oberuster. Sämtliche Stein-
hauerarbeiten an Hch. Schlumps, Baumeister, Uster.

Wasserversorgung Rebstein. Der Bau de« neuen Reservoirs in
armiertem Beton an Maillart u. Co. in Zürich. à.

Erweiterung der Hydrantenanlage mit Trinkwasserversorgung in
Altenrhein (Rhetntal). Sämtliche Arbeiten und Lieferungen an C.
Frei in Rorschach.

Neue Uhr im Schulhaustiirmchen Landtswyl. Turmuhr mit
Stunden- und Halbstunden-Schlagwerk an I. G. Baer, Großuhrmacher,
Sumiswald (Emmental), Nachfolger von Edw. Wirth.

Schulhausneubau Praden (Graubünden). Maurerarbeiten an
Bauunternehmer I. Bettinaglio in Chur; Zimmerarbeit an Schreiner-
meister Philipp Gerber in Praden.

Kampf zwischen elektrischer und Gas-
Beleuchtung.

Hosrat Prof. Dr. Hans Bunte von der technischen
Hochschule in Karlsruhe äußert sich, wie die „Zeitschrift
des Verbandes der Kesselüberwachungsvereine" mitteilt,
zu dieser höchst interessanten Frage nach „Kraft und
Licht" etwa wie solgt:

Trotz der rasch steigenden Verwendung der Elektri--
zität für Beleuchiungszwecke ist die Zahl unserer Gas-
anstalten in stetem Wachstum begriffen, und gleichzeitig
erhöht sich mit jedem Jahre die Gasproduktion. Die
Erläuterung für diese Erscheinung ist höchst einfach: Das
Gasglühlicht ist heute die weitaus billigste Lichtquelle,
es stellt sich nicht nur um das fünffache billiger als die
Edison'sche elektrische Glühlampe, sondern es ist sogar
.wesentlich billiger als das Petroleumlicht, Das elektrische
Licht dagegen ist bisher immer noch ein Luxuslicht, das
Licht des vornehmen Mannes gewesen. Die Ursache
hiefür liegt darin, daß die Gasbeleuchtung in den letzten
15 Jahren eine riesige Vervollkommnung erfahren hat.
Der Uebergang von der offenen Gasflamme zum Gas-
glühlicht durch die Erfindung Auers, durch welche der
Verbrauch einer Gasflamme, aus gleiche Helligkeit be-

zogen, aus den fünften Teil des Gasverbrauches der
offenen Gasflamme bezogen wurde, hat nicht nur eine
bedeutende Ersparnis an Gas zur Folge gehabt, sondern
auch trotz des weit geringeren Gasverbrauchs die Leucht-
kraft der Flamme außerordentlich erhöht. Die Auer'sche
Erfindung des Gasglühlichts bedeutet daher eine über-
aus wichtige Vervollkommung der Gasbeleuchtung und
einen Markstein auf dem Gebiets der Beleuchtungstechnik.
Seit der Verwendung der seltenen Erden zur Herstellung
von Glühkörpern für die Gasbeleuchtung hat das Gas-
glühlicht dauernd mehr oder minder wichtige Vervoll-
kommnungen erfahren, durch die es in Bezug auf seine

Leistungsfähigkeit und namentlich seine Billigkeit heute
allen vorhandenen Beleuchtungsarten weit überlegen ist.
Dazu kommt, daß das Gas auch als Heizstoff und An-
triebskrast eine immer größere Verwendung findet. Was
aber das Gasglühlicht gegenüber dem elektrischen Licht
für den kleinen Mann noch besonders wertvoll macht,
ist der Umstand, daß ihm die Gasflamme nicht nur zur
Beleuchtung dient, sondern in gewissem Maße auch
Wärmequelle ist, während das elektrische Licht bekannt-
lich kaltes Licht ist. Einer allgemeinen Einführung des
elektrischen Lichtes wird bei dem gegenwärtigen Stand
der Elektrotechnik auch noch die Tatsache hindernd im
Wege sein, daß der elektrische Strom sich wirtschaftlich
rentabel nur auf eine Strecke von 30 km weiterleiten
läßt, da mit der Zunahme der Entfernung die Leitungs-
kosten außerordentlich ins Gewicht fallen. Es ist daher
zu erwarten, daß selbst bei der weitgehendsten Ver-

besserung der elektrischen Beleuchtung das Gaslicht als
Lichtquelle seine Bedeutung niemals verlieren wird,
fondern daß vielmehr in Zukunft beiden Beleuchtungs-
arten, sowohl dem Gasglühlicht wie auch dem elektrischen
Licht, in gleichem Maß die Aufgabe zufallen wird, das
Lichtbedürfnis der Menschheit zu befriedigen.-

ZUM Kapitel ,,Kanuentionalkuße".
(Eingcsandl.)

Ein nicht zu unterschätzender Pnnkt in den Liefe-
rungsverträgen der Bauhandwerker ist heutzutage die
hohe Kvnventionalbnße.

Wie ein Damoklesschwert hängt gewöhnlich dieser
Passus über dem Haupt des ängstlichen Unternehmers,
jedoch in tausend Fällen wird er es kaum ein einziges
Mal zu spüren bekommen, es sei denn, daß der betreffende
Lieferant in gar zu offenkundiger Weise an die Gut-
mütigkeit des Banherrn appelliert und ihm dadurch be-
deutenden Schaden mit seinen Verspätungen zufügt;
doch auch hier ist dann die Kvnventionalbnße wohl nie
in ihrer ganzen Strenge gehaudhabt worden.

Weil nun diese Buße im Allgemeinen blos ans dem
Papier existiert und in Wirklichkeit aus begreiflichen
Gründen nie zur Anwendung kommt, achten viele Hand-
werker kaum darauf und unterschreiben jeden Vertrag
ohne Zaudern,

Doch, daß init des Schicksals Mächten, kein ewiger
Bund zu flechten ist, mag uns folgendes Beispiel
illustl ieren.

Ein reicher Fabrikant der Ostschweiz baute innert
zirka Jahresfrist für sich unter Führung eines Architekten
eine Villa, welche so zirka Fr. 30,000 gekostet habet«
mag. Glücklich war jeder Unternehmer, der an dieser
Villa einen Brocken wegbekam; jedoch nicht weniger
lange Gesichter gab es, als bei der Abrechnung den
Lenten klar gemacht wurde, daß der Banherr laut Ver-
trag berechtigt sei, Konventionalbuße abzuziehen. Tat-
sächlich wurden auch jedem mir bekannten Unternehmer
zirka 5—10 V» an der Lieferungssnmme abgezogen —
nota beno — ohne daß der Hew«,' nachweisen konnte,
daß ihm durch die kleinen Verzögerungen ein Schaden
entstanden wäre, oder daß der Fortgang der Arbeiten
sonst ein Verzug erlitten hätte.

Ein Teil der Handwerker ließ sich nun den Abzug, wenn
auch „murrend" gefallen, ans Rücksicht zum Architekten,
wie sie sagten, oder um sich das zukünftige Geschüft mit
dem Banherrn nicht zu verderben. Andere wissen jedoch,
daß das heute verdiente Brot sauer verdientes Brot ist
und fühlen nebenbei das Unwürdige und Ungerechte
eines folchen Abzuges; sie wollen deshalb auf ein solches
Anerbieten nicht eintreten, nmsomehr, da sie die Ueber-
zengung haben, in der Hauptsache prompt geliefert zu
haben, Dieselben stehen nun vor der Frage, wie stellen
sich unsere loyalen Rechtsgesetze zu solchen, faktisch nn-
rechtmäßigen Abzügen? und bitten alle Lffer, welche
über solche Fragen Erfahrung oder Rechtskenntnis be-
sitzen, diese hier im Interesse der Gesamtheit mitteilen
zu «vollen. Durch gegenseitige Aufklärung gewinnt jeder
«nid wären wir jedermann für Rat und Wink dankbar.

Wenn Volk und Staat Schritte tun, um das Lotterie-
ivesen, das Rößlispiel, den unlauter«« Wettbewerb «e.

einzuschränken, um den Bürger vor Schaden zu behüten,
so sollte man glauben, daß der Handwerker auch gegen
Ansbeutungen vorstehender Art geschützt werden k'önne.
Das Dasei«« des Handwerkers ist durch die unheilvolle
Ballkrisis während der letzten Jahre auf alle Fälle nicht
ans Rosen gebettet.
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